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Au-pair: Vermittlung im In- und Ausland, Beratung, Betreuung – Internationaler Jugend-/Au-pair-Club – Mädchen-Wohnheime 
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BEDINGUNGEN EU 

 
Wer ist der Verein für internationale 

Jugendarbeit, vij? 
 

 

 
Der Verein für internationale Jugendarbeit, vij als Fachverband des Diakoni-
schen Werkes der Evangelischen Kirche Deutschlands vermittelt Au-pair-
Aufenthalte auf nichtkommerzieller Basis für junge Frauen (und jungen Män-
nern in Deutschland. „Au-pair“ ist einer von vielen Wegen ins Ausland. Es ist 
eine besondere Art des interkulturellen Lernens und Lebens. Ziel ist der 
Erwerb von interkultureller Handlungskompetenz durch Vervollkommnen von 
Sprachkenntnissen, durch Teilhabe an einer anderen Lebenswelt, durch den 
Perspektivenwechsel von außen nach innen.  
 

 
 
 

Was bedeutet „Au-pair“? 
 

s 
 
 
 

 
Au-pair bedeutet auf Gegenseitigkeit.  
Als Au-pair leben Sie in und mit der Gastfamilie und helfen 30 Stunden in 
der Woche bei der Kinderbetreuung und leichten Hausarbeiten. Es ist all-
gemein üblich, dass Sie im Rahmen der familiären Mithilfe 1-2 Abende in 
der Woche babysitten. Babysitten ist Bestandteil der Gesamtstundenzahl. 
Als Gegenleistung erhalten Sie freie Unterkunft, Verpflegung und ein 
monatliches Taschengeld (auch während des Urlaubs) sowie die Übernah-
me der Kosten für die Fahrt zur Sprachschule und zum Au-pair-Club. Ihre 
Gastfamilie schließt für Sie eine Kranken-, Unfall und Haftpflichtversiche-
rung ab.  Der Besuch des Gottesdienstes ist jeden Sonntag möglich.  

 
 
Welche Voraussetzungen muss ich 

erfüllen?  
 

§ 
 

 
• Sie sind mindestens 17 und höchstens 30 Jahre alt 
• Sie verfügen über Grundkenntnisse der deutschen Sprache und Erfah-

rungen in der Kinderbetreuung und Hausarbeit 
• Sie sind ledig, kinderlos und möglichst Nichtraucher/in  
• Sie haben Spaß am täglichen Umgang mit Kindern 
• Sie können für die Kosten der An- und Abreise selbst aufkommen 

 
 

Welche Aufgaben habe ich? 
 

 
 

 
Sie helfen der Familie bei der Betreuung der Kinder und bei allen anfallen-
den Hausarbeiten (Küchen-, Reinigungsarbeiten, Bügeln, etc.). Sind die 
Gasteltern berufstätig, wird von der/die Au-pair erwartet, dass es stunden-
weise selbstständig und eigenverantwortlich arbeitet. Aus diesen Gründen 
sind die Erwartungen an Au-pairs hinsichtlich der Selbständigkeit und des 
Verantwortungsbewusstseins sehr hoch! 
 

 
 

Was leistet die Familie? 
 

      

 
• Die Familie bezahlt das Taschengeld von 260,00 € im Monat. 
• Die Familie stellt Unterkunft in einem eigenen Zimmer und Verpflegung.  

Die Familie beteiligt sich an den Fahrtkosten zur Sprachschule und zum 
Au-pair Treffen.  
Sie haben Anspruch auf 2 bezahlte Urlaubstage pro 
Beschäftigungsmonat. 

• Die Familie schließt eine private Kranken-, Unfall- und Haftpflichtver- 
sicherung ab. 
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• Arbeitszeiten 
• Urlaub 
• Freizeit 
• Taschengeld 

 

 
Die Mithilfe im Haushalt und bei der Kinderbetreuung beträgt 30 Wochen-
stunden (Essenszeiten nicht inbegriffen) in der Woche und soll 6 Stunden 
am Tag nicht überschreiten. Die Hilfe liegt den Bedürfnissen der Familie 
entsprechend am Vormittag oder Nachmittag und in den frühen Abendstun-
den. Zusätzlich kann ein- bis zweimal in der Woche um babysitten am  
Abend gebeten werden. Dies ist Bestandteil der Gesamtstundenzahl. 
Sie haben Anspruch auf eineinhalb freie Tage pro Woche. Einmal im Monat 
sollte dies ein Sonntag sein. Werden Au-pairs für ein ganzes Jahr in die 
Familie aufgenommen, steht ihnen ein Urlaub von 4 Wochen zu, bei kürze-
ren Aufenthalten 2 Werktage für jeden vollen Beschäftigungsmonat. 
 

• In der täglichen Freizeit ist es möglich einen Sprachkurs zu besuchen 
und an  den Au-pair Treffen und kulturellen Veranstaltungen u.ä. 
teilzunehmen.  

• Alle Regelungen zu Feiertagen und sonstige Freizeiten sollten in ge-
genseitiger Absprache getroffen werden. 

• Der Besuch des Gottesdienstes ist jeden Sonntag möglich.  
• Die Höhe des Taschengeldes beträgt  260,00 € im Monat.  

 
 

Welche Kosten kommen auf mich 
zu? 
€ $  

 

 

Die Vermittlung über den vij ist immer kostenfrei! 
Sie sind verpflichtet die An- und Abreise selbst zu finanzieren und tragen 
die Kosten der Sprachschule in Deutschland von Ihrem Taschengeld. 

 

 
 

Was ist, wenn ich krank werde? 
Bin ich versichert? 

 

 
 

 

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse ob Sie während Ihres Au-
pair Aufenthaltes Anspruch auf die EHIC (europäische Krankenversicherten-
karte, ehemals E111) haben. 
Wenn nicht, wird Ihre Gastfamilie eine private Krankenversicherung für Ihren 
Aufenthalt in Deutschland für Sie abschließen. 
Außerdem schließt die Gastfamilie eine Unfall- und Haftpflichtversicherung 
für Sie ab. 
 

 

Kann ich andere Au-pairs kennen 
lernen? 

 

 

 

 
Die meisten vij-Beratungs- und Vermittlungsstellen organisieren regelmäßig 
Treffen für alle Au-pairs in der Region. Hier können Sie Kontakte knüpfen 
und haben Ansprechpartner/innen für Fragen und Probleme. 

 

 
An wen kann ich mich wenden, wenn 

ich Probleme mit der Gastfamilie 
habe? 

  
Probleme - was nun ? 

 

 
Für alle Fragen stehen Ihnen jederzeit die Beraterinnen in Ihrer vij-
Beratungs- und Vermittlungsstelle zur Verfügung . 
Sollte es zu unüberwindlichen Unstimmigkeiten mit der Gastfamilie kom-
men, so ist nur nach Rücksprache mit der Vermittlungsstelle ein Wechsel in 
eine andere Familie oder die Auflösung des Au-pair-Verhältnisses möglich. 

 
 

Was muss ich über die Einreise- und 
Aufenthaltsbestimmungen wissen? 

 
 

 

EU / EWR-Bürger genießen in Deutschland das europäische Recht der 
Freizügigkeit. Die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis bzw. Arbeitser-
laubnis ist nicht  erforderlich. 
Sie können jederzeit mit einem Personalausweis einreisen. Allerdings gilt 
auch für Au-pairs die gesetzliche Meldefrist. Innerhalb von 1 Woche nach 
Ankunft müssen Sie sich beim Einwohnermeldeamt angemeldet haben und 
mit Abreise wieder abmelden. 
 

 

 
Zeigen sich Probleme in der Gastfamilie, wenden Sie sich bitte an Ihre Vermittlungsstelle. 

Die lokalen Betreuerinnen werden Ihnen und der Gastfamilie helfen diese zu lösen. 
 

Bewerbungen können grundsätzlich nur an eine Vermittlungsstelle gerichtet werden. Die Vermittlung ist gebührenfrei. 
Bitte informieren Sie uns und die Au-pair-Familie sofort, wenn kein Interesse mehr besteht, nach Deutschland zu  

kommen. 
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Wie bewerbe ich  mich ? 
 
 

 

 
Senden Sie bitte folgende Unterlagen zurück an eine vij-Vermittlungsstelle: 
 

1. Zwei vollständig ausgefüllte Fragebögen. 
 
2. Zwei freundliche Passbilder, aufgeklebt auf die Fragebögen, zusätz-

lich auch private Fotos. 
 
3. Einen von Ihnen in Deutsch handgeschriebenen, ausführlichen L

benslauf (in zweifacher Ausfertigung). Berichten Sie uns etwas übe
Ihre Erfahrungen im Haushalt, mit Kindern, im Ausland, Ihre Intere
sen und Hobbies usw. und über Ihre Motivation für Ihren Aufenth
in Deutschland. Je ausführlicher Sie Ihren Lebenslauf abfassen, 
desto leichter kann eine passende Gastfamilie für Sie gefunden 
werden. 

 
4. Ärztliches Attest, nicht älter als drei Monate, unter Angabe chroni-

scher Krankheiten. 
 
5. Referenz für einen Aufenthalt als Au-pair (vom Pfarrer oder Lehrer). 

 
 

 
Für weitere Informationen und die Bewerbungsunterlagen wenden Sie sich bitte an eine vij-
Vermittlungsstelle in Ihrer Nähe oder an die vij- Bundesgeschäftsstelle, Burgstr. 106, 60389 
Frankfurt - Tel.: +49-069-46939700 - E-Mail: au-pair@vij.de - www.au-pair-vij.org  
 
 
Augsburg 0821-24011160 – augsburg@au-pair-vij.org - www.augsburg.au-pair-vij.org/ 
Bielefeld 0521-454066 – info@aupair-westfalen.de  
Bonn 0228-6880380 – bonn@au-pair-vij.org - www. bonn.au-pair-vij.org 
Bremen 0421-3491888 – bremen@au-pair-vij.org - www.bremen.au-pair-vij.org  
Darmstadt 06151-291350- darmstadt@au-pair-vij.org - www.au-pair-darmstadt-vij.de  
Düsseldorf 0211-305509 – au-pair.duesseldorf@gmx.de - www.au-pair-duesseldorf.de  
Hamburg 040-32871412 – au-pair@vijhamburg.de – www.au-pair-vijhamburg.de  
Hannover 0511-1317294/98 –hannover@au-pair-vij.org - www.hannover.au-pair-vij.org  
Karlsruhe 0721-9891819 – vij-karlsruhe@t-online.de  
Kassel 0561-13419 – aupairvij@kassel-netz.de - www. kassel.au-pair-vij.org  
Kiel 0431-94346 – info@au-pair-kiel-vij.de - www.aupair-kiel-vij.de  
Krefeld 02151-610715 – vij-krefeld@freenet.de  
Leipzig 0341-4906214 – vijleipzig@yahoo.de  
München 089-3007594 – au-pair@vij-muenchen.de - www.au-pair.vij-muenchen.de  
Nürnberg 0911-9444530 – aupair@vij-nuernberg.de - www.aupair-nuernberg.de  
Stuttgart (mit Reutlingen und Tübingen) 0711-2394133 – au-pair@vij-stuttgart.de - www.au-pair-
stuttgart.de  

 

 
 

 
 


